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Einleitung  

 

Das Finanzgericht Hamburg ist eines der fünf oberen Landesgerichte Hamburgs. Das 

Gericht verfügt über fünf Steuersenate und einen Zollsenat, der auf der Grundlage 

eines bereits in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts geschlossenen 

Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und den 

Nachbarländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein als länderübergreifender 

Spruchkörper errichtet ist (Staatsverträge vom 16. März/3. April 1952, 21. Juni 1954 

und 9. Juni 1981, zuletzt geändert im Jahr 2014, HmbGVBl S. 194). Dieser 

Gemeinsame Senat ist für alle Rechtsstreitigkeiten des Zoll-, Verbrauchsteuer- und 

Marktordnungsrechts zuständig, in denen die beteiligten Hauptzollämter ihren Sitz 

in einem der drei Länder haben. Für erstinstanzliche Verfahren zum 

Ausfuhrerstattungsrecht (als Teil des Europäischen Marktordnungsrechts) und über 

verbindliche Zolltarifauskünfte (vZTA) hat der 4. Senat des Finanzgerichts Hamburg 

bundesweit die alleinige Zuständigkeit. 

 

Die fünf Steuersenate sind für Klagen und Eilverfahren gegen die Hamburger 

Finanzämter zuständig. Drei der Senate entscheiden zudem über Verfahren gegen die 

Familienkassen in Kindergeldsachen. In die Zuständigkeit des 6. Senat fallen neben 

der Finanzamtszuständigkeit auch die Klagen in Steuerberatersachen, die sich mit 

Fragen des Prüfungsrechts und der Berufszulassung für Steuerberater befassen und 

gegen die Steuerberaterkammer Hamburg gerichtet sind.  

 

Seit 2013 besteht auch im Finanzgerichtsprozess die Möglichkeit, ein sog. 

Güteverfahren1 durchzuführen. Hierfür stehen derzeit zwei Güterrichter zur 

Verfügung. Der Güterichter wird nur auf übereinstimmenden Antrag der Beteiligten 

tätig; er gehört im Regelfall nicht dem letztentscheidenden Spruchkörper an. In der 

Güteverhandlung, die mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden ist, kann der 

Güterichter alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation 

einsetzen. In der nicht öffentlichen Güteverhandlung gelten nicht die strengen 

Verfahrensanforderungen der Finanzgerichtsordnung, vielmehr können die Beteiligten 

die Verfahrensfragen selbst bestimmen. Scheitert die Güteverhandlung, entscheidet 

das Gericht.  

                                            
1 Einzelheiten unter 

http://justiz.hamburg.de/finanzgericht/4368114/gueteverhandlung/  
 

http://justiz.hamburg.de/finanzgericht/4368114/gueteverhandlung/
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Teil 1   Personalentwicklung 

 

 

In den fünf Steuersenaten und dem Zollsenat waren zum 31. Dezember 2020 

9 Richterinnen und 11 Richter mit einem Arbeitskraftanteil (Aka) von 18,27 tätig.  

 

Dem nichtrichterlichen Dienst gehörten zum 31. Dezember 2020 19 Personen mit 

einem Aka von 17,98  an. 

 

Die Ziele des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes (vom 2. Dezember 2014, 

HmbGVBl. 2014, 495) werden im richterlichen Bereich nahezu erreicht mit einem 

Anteil der männlichen Richter von 55 % und der weiblichen Richter von 45 %. Der 

Anteil der weiblichen Mitarbeiter im nichtrichterlichen Dienst betrug 68,42  %. 

 

Im richterlichen Bereich gab es 2020 lediglich drei personelle Veränderungen: 

Dr. Claudio Kirch-Heim wurde im März 2020 zum Richter am Finanzgericht ernannt. 

Der Richter Yves Holle ist seit dem 1. Juli 2020 vom Landgericht Hamburg an das 

Finanzgericht abgeordnet. Der Richter am Finanzgericht Dr. Reiner Fu wurde in der 

Sitzung des Bundesrichterwahlausschusses vom 8. Oktober 2020 zum Richter am 

Bundesfinanzhof gewählt. 
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Teil 2   Geschäftsentwicklung 

 

Dieser Berichtsteil stellt die wesentlichen Geschäftszahlen dar, insbesondere Zahl der 

Eingänge, Verfahrensdauer, Art der Erledigung, Erfolgs- und Rechtsmittelquoten 

sowie den Umfang des Verfahrensbestandes zum Ende des Jahres 2020.  

 

Auf einen Blick: Ergebnisse des Jahres 2020 

 

Anhängige Verfahren  
am 1. Januar 2020 
 
Klagen 
Vorläufiger Rechtsschutz 
 
insgesamt___________________ 

 
 
 

1.050 
     44 

 
__________ 

 
 
 
 
 
 

____   1.094 
 
Eingänge 

 
 

 

 
Klagen   
    davon Kindergeld            209 
 

 
1.114 

 

 

Vorläufiger Rechtsschutz 
    davon Kindergeld              14 
 
insgesamt___________________ 
 

   159 
 
 

__________ 

 
 
 
           1.273 

Kostensachen      5  
Sonstige selbständige 
Verfahren 

   45  

Güteverfahren      2  
 
insgesamt 

 
          522 

 

   
Erledigungen   
 
Klagen 
    davon Kindergeld            205 

 
1.019 

 

Vorläufiger Rechtsschutz 
    davon Kindergeld              14 

  149  

 
insgesamt___________________ 

 
__________ 

 
           1.168 

 
 
Anhängige Verfahren insgesamt 
zum 31. Dezember 2020 

  
 
 

           1.199 

                                            
2 Kostensachen, sonstige Verfahren und Güteverfahren bleiben bei dem Bestandsvergleich 
unberücksichtigt. 
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Eingänge Klageverfahren

Eingangszahlen 

 

Die Eingangszahlen 2020 waren gegenüber dem Vorjahr erneut leicht rückläufig, und 

zwar sanken sie von 1.403 auf 1.3233 Verfahren im Berichtsjahr. Damit bewegen sich 

die Eingänge weiterhin noch auf einem annähernd stabilen Niveau, gleichwohl gehen 

auch in Hamburg die Eingänge seit 2017 kontinuierlich zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bei den Gesamteingängen bilden die Klagen mit einem Anteil von 84,20 % den 

Schwerpunkt. Diese Verfahrensart stellt damit die entscheidende Kennzahl für den 

Geschäftsanfall eines Finanzgerichts dar; sie erfordern auch eindeutig den höchsten 

Arbeitsaufwand pro Fall. Im Berichtsjahr gingen 1.114 Klagen ein, dies bedeutet 

gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 2,96 % (Vorjahr 6,97%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 ohne 2 Güteverfahren 
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Durchschnittliche Verfahrensdauer  (in Monaten)

Die gesunkenen Eingänge betreffen sowohl Steuer- als auch Zollrechtsverfahren. Bei 

den Kindergeldverfahren ist ebenfalls ein Rückgang der Klagen von 9,13 % (Vorjahr 

18,73 %) zu verzeichnen.  

 

Die Zahl der Verfahren, in denen die Rechtsschutzsuchenden einen Antrag auf 

Gewährung von Prozesskostenhilfe (PKH) gestellt haben, ist im Jahr 2020 erneut 

leicht angestiegen. PKH-Anträge in Klage- oder sonstigen Verfahren zählen für die 

Statistik allerdings nicht als gesonderte Eingänge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Verfahrensdauer 

 

Auch im Jahr 2020 konnte das Finanzgericht Hamburg - trotz Pandemiebedingung- 

en - in den meisten Verfahren zeitnahen Rechtsschutz gewähren. Die 

durchschnittliche Verfahrensdauer lag für Klageverfahren bei 12 Monaten, für 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes bei 3,3 Monaten und ist damit gegenüber 

dem Vorjahr leicht angestiegen. 
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2019 42,5% 66,8% 87,9% 98,2% 99,4%

2020 41,7% 64,9% 86,2% 95,0% 98,2%

Erledigung von Klageverfahren binnen ... 

Die Übersicht belegt, dass es dem Finanzgericht Hamburg wie schon in den letzten 

Jahren gelungen ist, die Verfahrenslaufzeiten kurz zu halten. Verglichen mit dem 

Bundesdurchschnitt des Jahres 20194 mit Verfahrenslaufzeiten von 13,6 Monaten für 

Klagen nimmt das Finanzgericht Hamburg weiterhin eine Spitzenstellung ein. 

 

Die Verfahrenslaufzeiten werden dadurch begünstigt, dass beim Finanzgericht 

Hamburg intensiv von der Möglichkeit der Anberaumung eines Erörterungstermins 

gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 FGO Gebrauch gemacht wird. Erörterungstermine werden 

häufig bereits zeitnah nach Eingang der Klageerwiderung anberaumt und dienen dem 

informellen Rechtsgespräch und der Aufklärung des Sachverhalts. In ihrem Verlauf 

kommt es in zahlreichen Fällen zu einer sog. tatsächlichen Verständigung zwischen 

den Beteiligten. Die Erörterungstermine leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur 

Konfliktbeilegung und zur Herstellung von Rechtsfrieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Art der Erledigung  

 

Von den im Berichtszeitraum abgeschlossenen 1.019 Klageverfahren konnten 407 

Verfahren, also 39,9 %, einvernehmlich erledigt und sodann durch einen 

Kostenbeschluss (gemäß § 138 FGO) abgeschlossen werden. Damit bewegt sich der 

Anteil einvernehmlicher Erledigungen in den letzten Jahren stetig um 40 %.  

  

                                            
4 Vergleichszahlen des Jahres 2020 lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. 
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Art der Erledigung in Klageverfahren
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2017 36,1% 30,7% 29,5% 3,7%

2018 36,6% 34,1% 26,7% 2,6%

2019 39,2% 29,7% 27,9% 3,2%

2020 41,6% 22,1% 34,9% 1,3%

Art der Erledigung in 
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Im Bereich der Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, bei denen ein 

gerichtlicher Erörterungs- oder Verhandlungstermin zwar möglich, aber im Hinblick auf 

den Charakter als Eilverfahren eher selten durchgeführt wird, liegt der Anteil der 

einvernehmlich erledigten Verfahren erwartungsgemäß niedriger, erreicht aber mit 

22,1 % einen gegenüber den Vorjahren leicht geringeren, gleichwohl noch 

beachtlichen Wert. 
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Der statistische Ausgang der Verfahren ist von besonderem Interesse, auch um 

allgemein die Chancen eines Streitverfahrens einzuordnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bei den im Berichtszeitraum durch Urteil bzw. Gerichtsbescheid (GB) beendeten 181 

Klageverfahren lag der Prozentsatz der ganz oder teilweise zugunsten der Kläger 

getroffenen Entscheidungen bei 19,9 % und damit unter dem Vorjahreswert von 

23,3 %. Als ganz oder jedenfalls teilweise erfolgreich können weiterhin auch die 

einvernehmlich beendeten Verfahren gewertet werden, denn die Erledigung der 

Hauptsache tritt regelmäßig nur ein, wenn der angefochtene Bescheid vollständig oder 

teilweise im Sinne des Klägers bzw. Antragstellers abgeändert wird. Nichtstreitige 

Verfahrenserledigungen bilden auch die Rücknahmen der Klagen, die im 

Berichtszeitraum rund 37 % der Fälle betrafen und damit im Vergleich zum Vorjahr 

nahezu konstant blieben. Der freiwillige Verzicht auf eine Fortführung des Verfahrens 

erfolgt in zahlreichen Fällen aufgrund von richterlichen Hinweisen oder aufgrund eines 

Erörterungstermins, in dem eine rechtliche Einschätzung der Rechtslage vermittelt 

wird. 

 

Von den im Jahr 2020 abgeschlossenen vorläufigen Rechtsschutzverfahren  

- insgesamt 149 - wurden 62 und damit 41,6 % der Verfahren streitig entschieden. 

Davon waren rund 32,3 % ganz oder teilweise erfolgreich für die Antragsteller; in 33 

Fällen wurde die Hauptsache für erledigt erklärt, was ebenfalls einen Erfolg bzw. 

Teilerfolg widerspiegelt. In 52 Verfahren wurde der Antrag zurückgenommen, dies 

entspricht einem Anteil von rund 35 % (andere Erledigung 2 Verfahren).  
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Entwicklung der "Rechtsmittelquote" in 
entschiedenen Klageverfahren

Bei den Verfahren vor dem Güterichter (2019:  6 Eingänge, 2020:  2 Eingänge) konnte 

im Berichtsjahr in zwei Verfahren eine einvernehmliche Erledigung herbeigeführt 

werden.  

 

Rechtsmittelquote  

 

Eine genaue Rechtsmittelquote lässt sich aus den erhobenen Daten nicht ermitteln. 

Die vorliegenden Zahlen der im Jahr 2020 beim Bundesfinanzhof (BFH) gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Hamburg eingelegten Revisionen (14) und 

Nichtzulassungsbeschwerden -NZB- (41) beziehen sich auf den Zeitpunkt des 

Eingangs beim BFH und erfassen daher auch Rechtsmittel gegen Entscheidungen 

vom Ende des Vorjahres 2019, während die gegen am Ende des Berichtsjahres 

ergangene Entscheidungen eingelegten Rechtsmittel noch nicht erfasst sind. 

 

Die Rechtsmittelquote war seit 2016 konstant gesunken. Im Berichtsjahr kam es 

erstmals wieder zu einer Steigerung um rund 10 % gegenüber 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Verfahrensbestand 

 

Die Eingänge des Berichtsjahres sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. 

Es gingen 34 Klagen und 45 Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz weniger ein als 

2019. Der Bestand an offenen Verfahren erhöhte sich um 105 Verfahren gegenüber 

dem Vorjahr. 

 



Teil 2  Geschäftsentwicklung 
 

14 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gesamt 846 833 1077 1132 1128 1094 1199

davon Klagen 813 794 1021 1060 1066 1050 1145

Eilverfahren 33 39 56 72 62 44 54

Bestand offener Verfahren zum 31.12.2020

0

100

200

300

400

500

600

700

800

> 5 Jahre > 4 Jahre > 3 Jahre > 2 Jahre > 1 Jahr < 1 Jahr

31.12.2018 1 5 25 104 239 754

31.12.2019 4 11 41 89 281 668

31.12.2020 6 25 35 119 273 741

Altersstruktur des Bestandes

Insgesamt hat sich der Bestand seit mehreren Jahren auf einem Niveau oberhalb der 

Grenze von 1.000 Verfahren stabilisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Altersstruktur des Bestandes hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verändert. 

Zum Ende des Berichtsjahres waren 15,4 % der Verfahren zwei Jahre alt und älter (im 

Vorjahr 13,2 %). In absoluten Zahlen ausgedrückt waren 119 Verfahren älter als zwei 

Jahre; 66 Verfahren waren zum Ende des Berichtsjahres drei Jahre alt oder älter.  
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Rückblick/ Aussicht 

 

Durch den leichten Rückgang der Eingangszahlen im Berichtsjahr konnte der Abbau 

älterer offener Verfahren zwar gefördert, gleichwohl ein Anwachsen des Bestandes 

nicht verhindert werden; hierin ist auch eine Folge der Pandemiebedingungen in 2020 

zu sehen. Der Abbau älterer Verfahren behält auch weiterhin höchste Priorität.  

 

Die leicht rückläufigen Eingänge betrafen sowohl die Steuer- als auch 

Zollrechtsverfahren. Die Kindergeldverfahren gingen erneut deutlich um knapp 10 % 

zurück (Vorjahr knapp 19 %).  

 

Das Interesse an Güteverfahren blieb weiterhin sehr gering mit lediglich zwei neu 

eingetragenen Verfahren in 2020. 

 

Die Verfahrensabläufe waren ab dem 2. Quartal 2020 von den Auswirkungen der 

Pandemie und dem zwischen März und Mai und erneut ab November angeordneten 

Lockdown geprägt, der auch zur weitgehenden Einstellung des regulären 

Sitzungsbetriebs geführt hat. Durch die bereits weit ausgebaute Digitalisierung der 

Arbeitsweise des Gerichts ist es darüber hinaus nicht zu nennenswerten 

Einschränkungen im Dienstbetrieb gekommen. Zügig wird auch die Ausstattung der 

Sitzungssäle mit Videotechnik ausgebaut (Einzelheiten → unter Elektronischer 

Rechtsverkehr, Seite 16), sodass pandemiebedingte Einschränkungen im 

Sitzungsbetrieb künftig aufgefangen werden können. 
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Teil 3   Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) 

 

Die elektronische Kommunikation und der elektronische Rechtsverkehr prägen seit 

vielen Jahren den Kontakt zwischen dem Finanzgericht und den Verfahrensbeteiligten.  

Dies hat sich im Berichtsjahr weiter verstärkt, weil die Rechtsanwaltschaft ihr 

besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) zunehmend für die aktive 

Kommunikation mit dem Finanzgericht nutzt und Steuerberater vermehrt im sicheren 

Übermittlungsweg über De-Mail Schriftsätze austauschen.  

 

Auf der Homepage des Finanzgerichts Hamburg sind mit der Safe-ID und der De-Mail-

Adresse die für den ERV notwendigen Kontaktdaten zu finden. Dort wird unter 

 

Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) 

 

auch über die Voraussetzungen für die elektronische Kommunikation nach Maßgabe 

von § 52a FGO und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 

elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 

Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung -ERVV-) vom 

24.11.2017 (BGBl. I 2017, 3803) informiert.  

 

Ausblick: Seit Anfang Februar 2021 erprobt das Finanzgericht Hamburg mit zwei 

Senaten Software für die sog. führende elektronische Akte. In der zweiten Jahreshälfte 

wird mit diesen Senaten im Rahmen einer Pilotierung diese Form der Aktenführung im 

Echtbetrieb getestet. Im Vorgriff auf die Digitalisierung der Aktenführung hat das 

Gericht bereits einen Sitzungssaal mit einer Mediensteuerungsanlage zur 

Visualisierung von Akteninhalten ausgestattet. Bis Mitte 2021 wird dies der Standard 

in allen Sitzungssälen werden. Mit dieser Technik können aus den Sälen heraus 

Video-Verhandlungen und -Erörterungstermine durchgeführt werden, was zunehmend 

– insbesondere angesichts der Corona-Pandemie - nachgefragt und genutzt wird.  

 

Mit der Digitalisierung der Akten wird auch die Einsichtnahme in die Prozessakten nach 

§ 78 Abs. 2 FGO erleichtert. 

 

 

 

http://www.justiz.hamburg.de/finanzgericht/4366288/kommunikation-finanzgericht/
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Teil 4   Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit/Ausbildung 

 

Fortbildung im Verfahrensrecht 

 

Im Berichtsjahr konnte die bereits traditionelle Informationsveranstaltung zum 

finanzgerichtlichen Verfahrensrecht, die in Zusammenarbeit mit der 

Steuerberaterkammer und dem Steuerberaterverband Hamburg durchgeführt wird und 

sich an junge Steuerberaterinnen und Steuerberater richtet, pandemiebedingt nicht 

stattfinden. 

 

Veröffentlichung von Entscheidungen 

 

In die Datenbank des Gerichts werden in anonymisierter Fassung als 

veröffentlichungswürdig angesehene Urteile, Gerichtsbescheide und Beschlüsse 

eingestellt. Per 31.12.2020 waren insgesamt 4.747 Dateien unter 

 

Rechtsprechungsdatenbank 

 

abrufbar. Im Berichtszeitraum wurden 80 Entscheidungen neu in die Datenbank 

eingestellt. 

 

Homepage des Gerichts 

 

Auf der Homepage des Gerichts sind alle wichtigen Informationen über das 

Finanzgericht, z.B. Pressemitteilungen und der Newsletter sowie die Service-

leistungen abrufbar.  

 

Newsletter 

 

Zum 31. Dezember 2020 hatte der Newsletter des Finanzgerichts über 1.000 

Abonnenten und hat sich damit als Informationsquelle für die Rechtsprechung des 

Gerichts etabliert. Viermal im Jahr informiert der Newsletter die interessierte 

Öffentlichkeit über ausgewählte Entscheidungen des Gerichts, die im Volltext 

elektronisch abrufbar sind, sowie Veranstaltungen, Entwicklungen und Veränderungen 

im und um das Finanzgericht. Der Bezug des Newsletters ist kostenlos und kann über 

die Homepage des Finanzgerichts abgerufen werden.  

 

Referendare/Praktikanten 

 

Rechtsreferendare und Studierende der Rechtswissenschaften können eine 

Ausbildungsstation bzw. ein Gruppenpraktikum (entsprechend § 5 des Hamburgischen 

http://www.justiz.hamburg.de/finanzgericht/4367534/rechtsprechung-finanzgericht/
http://justiz.hamburg.de/finanzgericht/
http://justiz.hamburg.de/finanzgericht/4367406/oeffentlichkeitsarbeit-finanzgericht/
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Juristenausbildungsgesetzes)5 im Finanzgericht absolvieren. Im Berichtszeitraum 

haben hiervon sechs Referendare und zwölf Praktikanten Gebrauch gemacht.  

 

Seit 2016 bietet das Finanzgericht auch eine Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung 

auf das Zweite juristische Staatsexamen an, an der im Berichtszeitraum 

10  Referendare aus Hamburg und Schleswig-Holstein teilgenommen haben.  

 

Besucherservice 

 

Es besteht die Möglichkeit für Interessierte, insbesondere Schüler- und 

Studentengruppen, an mündlichen Verhandlungen der verschiedenen Senate 

teilzunehmen. Hierfür ist eine Absprache mit der Gerichtsleitung erforderlich6.  

 

Unterrichtsmaterial 

 

„Die Hamburger Gerichte - Rechtsprechung für unsere Stadt“, so lautet der Titel des 

von der Hamburgischen Bürgerschaft in Zusammenarbeit mit dem Finanzgericht 

Hamburg und dem Lehrerinstituts Hamburg herausgegebenen Unterrichtsmaterials für 

den PGW-Unterricht. Initiator des Heftes ist der Präsident des Finanzgerichts 

Christoph Schoenfeld. Das Unterrichtsmaterial kann auf der Homepage des 

Finanzgerichts abgerufen werden. 

 

Im Rahmen des Projekts Schule mit Recht der Justiz- und der Schulbehörde sowie 

des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung können Schüler 

Exkursionen u.a. an das Finanzgericht unternehmen. Ziel des Projekts ist es, den 

Schülern Einblick in das Rechtssystem zu vermitteln. Derzeit beteiligen sich 171 

Praktiker u.a. aus Justiz, Anwaltschaft und Verwaltung sowie 61 Schulen an dem 

Projekt. Im Finanzgericht betreut der Präsident des Gerichts die Schülergruppen. 

 

 

                                            
5 Link Studienpraktikum 
6 Während der Pandemiephase kann der Service nicht angeboten werden. 

http://www.justiz.hamburg.de/contentblob/8781126/0d9c3fb08fbeeaf4a50193c7abe7cce7/data/die-hamburger-gerichte-rechtsprechung-fuer-unsere-stadt.pdf
https://www.hamburg.de/justizbehoerde/schule-mit-recht/
https://justiz.hamburg.de/finanzgericht/12121804/referendarausbildung-finanzgericht/
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Teil 5   Ausgewählte Entscheidungen des Finanzgerichts Hamburg 
            aus dem Jahre 20207 

 
Abgabenordnung 

 
Ein Steuerberater handelt grob schuldhaft i.S. von § 173 Abs.1 Nr. 2 AO, wenn er in 
Kenntnis von der Entstehung eines Auflösungsverlustes iSd § 17 Abs. 4 EStG bei der 
Erstellung der Einkommensteuererklärung den Stand des Insolvenzverfahrens nicht ermittelt.  

Urteil vom 22.3.2019 (3 K 33/18), rechtskräftig. 
 
Als zulässige Schätzungsmethode ist auch die Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen mit 
einem äußeren Betriebsvergleich, insbesondere mit einem Richtsatzvergleich, anerkannt. Es 
bestehen keine Bedenken, Rohgewinnaufschlagsätze nach einer speziell auf Discotheken 
bezogenen Richtsatzsammlung aus Nordrhein-Westfalen auch auf Hamburger Betriebe zu 
übertragen. 

Urteil vom 3.9.2019 (2 K 218/18), NZB eingelegt, Az. des BFH X B 12/20. 
 
Ein Folgebescheid kann gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO neu erlassen werden, wenn 
ein Grundlagenbescheid bewusst aufgehoben wurde und der neue Grundlagenbescheid 
dem aufgehobenen Grundlagenbescheid entspricht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn auch der 
aufgehobene Grundlagenbescheid bereits in einem Folgebescheid umgesetzt worden war.  

Urteil vom 21.2.2020 (3 K 20/19), rechtskräftig. 
 
1. Eine Anzeige i.S.v. § 171 Abs. 9 AO setzt die Erkennbarkeit des Willens des 
Steuerpflichtigen voraus, eine Korrektur des Steuerbescheids veranlassen zu wollen. 
2. § 171 Abs. 7 AO ist auch in Bezug auf Steuerhinterziehung der Erben anwendbar. 
3. Eine Vervielfältigung der verlängerten Festsetzungsfrist gem. § 169 Abs. 2 S. 2 AO im 
Falle einer Steuerhinterziehung seitens des Erblassers und einer späteren 
Steuerhinterziehung durch Unterlassen seitens der Erben findet nicht statt. 
4. Zum Beginn der Strafverfolgungsverjährung im Falle einer Steuerhinterziehung durch 
Unterlassen einer Nacherklärung gem. § 153 AO. 

Urteil vom 26.2.2020 (5 K 95/17), rechtskräftig. 
 
1. Wickelt der Steuerpflichtige Barverkäufe im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit 
dergestalt ab, dass die Kunden den Kaufpreis unmittelbar nach Kaufvertragsschluss in bar 
begleichen, ist er zur Führung eines Kassenbuchs gem. § 146 Abs. 1 Satz 2 AO verpflichtet. 
2. Die nachträgliche Buchung als Entnahme einer Kaufpreisforderung und vermeintliche 
Vereinnahmung des Bargeldes im Privatvermögen führt nicht dazu, dass keine Bareinnahmen 
im Sinne des § 146 Abs. 1 Satz 2 AO vorliegen. 
3. Der Begriff der "Kasse" im Sinne des § 146 Abs. 1 Satz 2 AO ist weit zu fassen. 

Beschluss vom 28.2.2020 (2 V 129/19), rechtskräftig. 
 

Wird eine Abgabenfestsetzung (Antidumpingzoll) später aufgehoben, sind 
Säumniszuschläge nur zu erlassen bzw. zu erstatten, wenn der Abgabenpflichtige alles 
getan hat, die Aussetzung der Vollziehung (AdV) des Abgabenbescheides zu erreichen. Dies 
erfordert, sofern die Verwaltung AdV gegen Sicherheitsleistung gewährt hat, dass der 
Abgabenpflichtige entweder die Sicherheitsleistung auch tatsächlich erbringt oder darlegt und 
glaubhaft macht, dass nach Art. 244 UAbs. 3 Satz 2 ZK die Sicherheitsleistung nicht gefordert 
zu werden braucht. 

Urteil vom 4.6.2020 (4 K 136/17), rechtskräftig. 

                                            
7 In 2020 zur Veröffentlichung frei gegeben. 
 

http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070087&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070144&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070228&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070232&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070202&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070385&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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Die objektive Beweislast (Feststellungslast) für die tatsächlichen Voraussetzungen einer 
Änderung gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO trägt grundsätzlich das Finanzamt. Die Beweislast 
dafür, dass dem für die Veranlagung zuständigen Sachbearbeiter ausnahmsweise auch nicht 
aktenkundige Tatsachen dienstlich bekannt waren, nach dem Inhalt der zu bearbeitenden 
Steuererklärung als bekannt zuzurechnen sind oder aufgrund der Verletzung der 
Ermittlungspflicht hätten bekannt sein müssen, trägt jedoch der Steuerpflichtige. 

Urteil vom 15.6.2020 (2 K 6/17), rechtskräftig. 
 

Die durch einen nicht zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugten eingereichte 
Steuererklärung führt weder zur Nichtigkeit noch zur Rechtswidrigkeit des auf der 
Steuererklärung beruhenden Steuerbescheides, sofern der Bevollmächtigte nicht gem. 
§  80 Abs. 7 AO zurückgewiesen worden war. 

Urteil vom 30.7.2020 (2 K 12/19), rechtskräftig. 
 
Mögliche verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe der Säumniszuschläge können nicht im 
Billigkeitsverfahren auf vollständigen Erlass der kraft Gesetzes entstehenden 
Säumniszuschläge berücksichtigt werden.  

Urteil vom 30.7.2020 (2 K 192/18), rechtskräftig. 
 
Die unzureichende Begründung eines Haftungsbescheids kann durch die Nachholung der 
erforderlichen Begründung im Ablehnungsbescheid und/oder der Einspruchsentscheidung 
eines behördlichen AdV-Verfahrens geheilt werden. 

Beschluss vom 30.7.2020 (4 V 31/20), rechtskräftig. 
 
1. Die gegen die Höhe der Zinsen gem. § 238 AO erhobenen verfassungsrechtlichen Zweifel 
lassen sich nicht auf Säumniszuschläge übertragen. 
2. Den vorwiegend als Druckmittel konzipierten Säumniszuschlägen lässt sich ein fester 
typisierter Zinssatz nicht verlässlich entnehmen. 

Urteil vom 1.10.2020 (2 K 11/18), Revision eingelegt, Az. des BFH VII R 55/20. 
 
1. Eine Wahlrechtsausübung, die dem Finanzamt nicht übermittelt wird, führt nicht zu einem 
Fehler nach § 129 AO. 
2. Eine Wiedereinsetzung nach § 110 AO kommt bei einem Irrtum über das materielle 
Recht nicht in Betracht. 
3. Ein neu gestellter Antrag kann im Änderungsrahmen von § 177 AO berücksichtigt werden, 
wenn ein Grundlagenbescheid geändert worden ist. 

Urteil vom 1.10.2020 (6 K 188/18), NZB eingelegt, Az. des BFH III B 138/20. 
 

Ausfuhrerstattung 
 
1. Art. 3 Abs. 1 VO Nr. 2988/95 gilt im Falle der Rückforderung rechtswidrig aus dem 
Unionshaushalt erlangter Vorteile nicht für die auf den Rückzahlungsanspruch berechneten 
Zinsen, wenn diese nicht nach Unionsrecht, sondern allein nach nationalem Recht geschuldet 
sind (EuGH, Urteil vom 29.3.2012, C-564/10; bestätigt durch Urteil vom 2.3.2017, C-584/15). 
2. Der Lauf der nationalen Verjährungsfrist nach den Regelungen des BGB beginnt nicht 
erst mit der Bekanntgabe des Rückforderungsbescheids, sondern mit dem Schluss des 
Jahres, in welchem die Erstattung gewährt worden ist. 

Urteil vom 30.7.2020 (4 K 124/18), rechtskräftig. 
 

Bewertungsgesetz 
 
1. Der Wert der Bereicherung bei der gemischten Schenkung ist unter Berücksichtigung 
des Steuerwerts des übertragenen Gegenstands unter Abzug des Kapitalwerts der Leistungs- 

http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070382&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070497&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070498&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070504&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070555&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070662&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070503&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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und Nutzungs-/Duldungsauflagen zu ermitteln. Eine Differenzierung nach Leistungsauflagen 
einerseits und Nutzungs-/Duldungsauflagen andererseits ist nicht erforderlich.  
2. Nicht nur bei der Ermittlung des Kapitalwerts von Nutzungs-/Duldungsauflagen, sondern 
auch bei Leistungsauflagen ist eine Kürzung nach § 14 Abs. 2 BewG vorzunehmen. 

Urteil vom 27.5.2020 (3 K 122/18), NZB eingelegt, Az. des BFH II B 44/20. 
 
1. Vereinbaren die Parteien eines unbefristeten Mietvertrages in dessen Präambel, dass das 
Grundstück von der Mieterin entweder erworben oder dass die vereinbarte Festlaufzeit um 
zehn Jahre verlängert werden solle, weil die Vermieterin ein Interesse daran habe, die Mieterin 
an dem Standort zu halten, ist der Nichtabbruch der der Mieterin gehörenden Gebäude auf 
dem gemieteten Grundstück voraussehbar i.S. des § 94 Abs. 3 Satz 3 BewG. 
2. Im Streitfall konnte dahinstehen, ob für die Beurteilung der Voraussehbarkeit des 
Nichtabbruchs bei unbefristeten Miet- oder Pachtverhältnissen besondere Maßstäbe gelten. 

Urteil vom 17.7.2020 (3 K 38/20), rechtskräftig. 
 

Einfuhrumsatzsteuer 
 
1. Zum Erfordernis des Eingangs von Ware in den Wirtschaftskreislauf (Anschluss an EuGH, 
Urteil vom 10.7.2019, C-26/18, Federal Express).  
2. Für den Nachweis des Eingangs in den Wirtschaftskreislauf eines anderen EU-
Mitgliedstaats oder eines Drittstaats ist nicht der Nachweis der Versteuerung in diesem Staat 
erforderlich. 

Urteil vom 19.11.2019 (4 K 250/16), rechtskräftig. 
 

Einkommensteuer 
 
1. Bei der Prüfung, ob nennenswerte Zweifel an der vertraglichen Aufteilung von Grund und 
Boden bestehen, sind ausschließlich die objektiven Begebenheiten maßgeblich.  
2. Es sind die Bodenrichtwerte heranzuziehen, die für den Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
gelten, auch wenn sie erst später beschlossen und veröffentlicht werden.  
Ein subjektiver Maßstab ist insoweit nicht anzulegen, so dass es ohne Bedeutung ist, ob die 
Vertragsparteien die Werte kannten oder kennen konnten und ob sie davon ausgingen, den 
Bodenwert gewissenhaft festgelegt zu haben. 

Urteil vom 17.10.2019 (3 K 73/18), rechtskräftig. 
 
Die Kosten einer vom Lebensmittelpunkt entfernten Zweitwohnung, die für 
Übernachtungen im Rahmen einer wechselnden Auswärtstätigkeit sowie als Büroarbeitsplatz 
genutzt wird, sind insgesamt nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a EStG als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit berücksichtigungsfähig. 

Urteil vom 24.10.2019 (6 K 35/19), rechtskräftig. 
 
1. § 5a Abs. 4 Satz 3 Nr. 3 EStG erfasst das Ausscheiden aus einer Einschiffsgesellschaft 
im Wege der Schenkung der Anteile. Damit muss der Unterschiedsbetrag dem Gewinn 
hinzugerechnet werden. 
2. Ernstliche Zweifel im AdV-Verfahren bestehen nicht deshalb, weil in parallel gelagerten 
Fällen jeweils die Revision vom Finanzgericht zugelassen und beim Bundesfinanzhof auch 
anhängig gemacht wurde. 

Beschluss vom 10.12.2019 (6 V 278/19), rechtskräftig. 
 
1. Auch Taxen fallen in den Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG, da es sich 
bei Taxen typischerweise um Fahrzeuge handelt, die für den Transport von Personen nebst 
einer gewissen Menge Gepäck und damit für private Zwecke verschiedenster Art geeignet 
sind. 

http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070383&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070500&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070020&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070018&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070021&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070089&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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2. Stehen einem Steuerpflichtigen neben einem als Großraumtaxi genutzten Pkw drei weitere 
Pkw für die Privatnutzung zur Verfügung und werden die privaten Pkw nur von vier Personen 
genutzt, kann der erste Anschein einer Privatnutzung betrieblicher Pkw widerlegt sein. 
Über die mögliche Erschütterung des Beweises des ersten Anscheins entscheidet das Gericht 
unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls nach seiner freien, aus dem 
Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. 

Urteil vom 11.12.2019 (2 K 10/19), rechtskräftig. 
 
1. § 5a EStG setzt die Absicht des Steuerpflichtigen zum langfristigen Betrieb von 
Handelsschiffen voraus. Das Tatbestandsmerkmal der Absicht des langfristigen Betriebs 
von Handelsschiffen im internationalen Verkehr gilt bei einem Steuerpflichtigen, der 
mehrere Schiffe besitzt, bezogen auf das einzelne Schiff, für das die Besteuerung nach dem 
Tonnagegewinn begehrt wird.  
2. Veräußert ein Steuerpflichtiger, der mehrere Schiffe besitzt, ein Schiff, so gibt er damit zu 
erkennen, dass er das Schiff nicht (mehr) langfristig als Handelsschiff i.S. des § 5a EStG 
einsetzen will. Wird der schuldrechtliche Vertrag über die Veräußerung schon innerhalb 
eines Jahres seit dem Zeitpunkt geschlossen, zu dem erstmals alle übrigen Voraussetzungen 
des § 5a EStG für dieses Schiff vorlagen (Jahresfrist), so spricht eine widerlegliche Vermutung 
dafür, dass der Steuerpflichtige schon zu Beginn der Jahresfrist nicht die nach § 5a EStG 
zusätzlich erforderliche Absicht zum langfristigen Betrieb als Handelsschiff im internationalen 
Verkehr hatte. 

Urteil vom 20.12.2019 (6 K 114/18), NZB eingelegt, Az. des BFH IV B 16/20. 
 
Aufwendungen für den Abriss eines einsturzgefährdeten Gebäudes sind mangels 
Zwangsläufigkeit jedenfalls dann nicht als außergewöhnliche Belastungen zu 
berücksichtigen, wenn die Instandhaltungspflicht zuvor verletzt wurde. Eine mögliche Abrede 
mit einem zwischenzeitlich verstorbenen Miteigentümer, dass allein dieser sich um das Haus 
zu kümmern habe, steht dem nicht entgegen. 

Urteil vom 23.1.2020 (5 K 132/18), rechtskräftig. 
 
1. Aufwendungen, mit denen dem möglichen Eintritt von Schäden vorgebeugt werden soll - 
wie etwa Kosten für Maßnahmen, mit denen das Eindringen von Mardern in Wohngebäude 
und ihre Einnistung verhindert werden soll - sind keine außergewöhnlichen Belastungen. 
2. Die Kosten für die Beseitigung von Mardertoiletten in einem Wohngebäude sind keine 
außergewöhnliche Belastung, wenn es über Jahre von Mardern aufgesucht wurde und infolge 
dessen konkrete Gesundheitsgefahren oder unzumutbare Gerüche auftreten. Soweit der 
Steuerpflichtige nicht nachweisen kann, dass dies nicht erkennbar war oder es keine 
wirksamen Gegenmaßnahmen gab, ist davon auszugehen, dass es sich bei den später 
anfallenden Kosten um Folgen seiner freien Willensentschließung handelt. 

Urteil vom 21.2.2020 (3 K 28/19), NZB eingelegt, Az. des BFH VI B 41/20. 
 
Für die Bewertung von im Anlagevermögen befindlichen Goldvorräten ist auf den 
Börsenkurs zum Bilanzstichtag abzustellen. 
Urteil vom 3.6.2020 (5 K 20/19), NZB eingelegt, Az. des BFH XI B 32/20. 
 
1. Die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an einem KG-Anteil setzt voraus, 
dass dem Erwerber eine gesicherte Erwerbsposition eingeräumt wird und er zudem in der 
Lage ist, Mitunternehmerrisiko zu tragen und Mitunternehmerinitiative zu entfalten. 
2. Ist für die Übertragung eines Mitunternehmeranteils an einem Schifffonds die Zustimmung 
der Komplementärin einzuholen, welche diese nur aus wichtigem Grund versagen kann, kann 
bereits dies dem Erwerber der Anteile eine rechtlich geschützte Erwerbsposition vermitteln, 
wenn bei Abschluss des Abtretungsvertrages keine Anhaltspunkte für solch wichtige Gründe 
vorliegen. 

http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070086&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070145&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070146&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070229&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=STRE202070387&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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3. Bei Einbringung eines Mitunternehmeranteils an einem Schifffonds in eine KG kann 
bereits vor zivilrechtlicher Wirksamkeit der Abtretung die Mitunternehmerinitiative auf die KG 
übergehen; dieses kann sich zum einen daraus ergeben, dass die KG vom Einbringenden mit 
Vollmachten zur Wahrnehmung der Gesellschafterrechte ausgestattet wurde oder der 
Einbringende sich verpflichtet hat, seine Gesellschafterrechte nur noch nach Weisungen der 
KG wahrzunehmen. Auch ohne solche Regelungen kann die Mitunternehmerinitiative vor 
zivilrechtlich wirksamer Abtretung auf die KG übergehen, wenn aufgrund von 
Personenidentität keinerlei Interessengegensätze zwischen einbringenden und 
aufnehmenden Rechtsträger bestehen. 

Urteil vom 21.7.2020 (2 K 206/17), rechtskräftig. 
 
1. Bei einheitlicher Leistung von Zins und Teilung muss der nicht als Werbungskosten 
abziehbare Tilgungsanteil ausgesondert werden. 
2. Ob nicht gezahlte Zinsen dem Darlehen zugeschlagen werden sollen oder "stehen 
gelassen" werden sollten, ist durch Auslegung der Verträge und der tatsächlichen 
Durchführung des Vertrages zu ermitteln. 

Urteil vom 7.10.2020 (6 K 138/18), rechtskräftig. 
 

Einkommensteuer/Grundgesetz 
 
1. Die Beschränkung des Verlustabzugs bei Steuerstundungsmodellen gem. § 15b EStG 
unterliegt auch bei Eintritt von Definitiveffekten keinen verfassungsrechtlichen Zweifeln. 
 
2. Angesichts des eindeutigen Wortlauts von § 15b EStG scheidet eine verfassungskonforme 
Auslegung dahingehend aus, nur verrechenbarer Verluste im Falle des Definitivwerdens als 
abzugsfähige Verluste zu behandeln. 

Urteil vom 20.2.2020 (2 K 293/15), rechtskräftig. 
 

Einkommensteuer/GKG 
 
Begehrt der Kläger den Nichtansatz eines Nachversteuerungsbetrags nach § 34a Abs. 3 
EStG, bemisst sich der Streitwert nach der im Falle der Nachversteuerung anfallenden 
Einkommensteuer. Ist ungewiss, ob bzw. wann die Nachversteuerung beim Kläger eintritt, ist 
die zukünftige Einkommensteuerschuld zur Ermittlung des Streitwerts dem Gedanken des 
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 13 Abs. 2 BewG analog folgend mit dem Faktor 0,503 
abzuzinsen. 

Beschluss vom 6.3.2020 (2 K 327/17), rechtskräftig. 
 

Energiesteuer 
 
1. Die Steuerentlastung nach § 52 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnergieStG 
erstreckt sich in unionsrechtskonformer Auslegung nur auf den Kraftstoffverbrauch, der im 
unmittelbaren, untrennbaren, der Sache innewohnenden Zusammenhang mit der Bewegung 
bzw. Fahrt des Schiffs steht. Dies ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn der Verbrauch völlig 
unabhängig vom Schiffsantrieb entsteht.  
2. Die Antragsfrist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 EnergieStV betreffend im Jahr 2016 verbrauchten 
Kraftstoff verlängerte sich im vorliegenden Fall der Nachversteuerung im Jahr 2017 gemäß 
§ 96 Abs. 2 Satz 4 EnergieStV auf den 31.12.2018. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass 
§ 96 Abs. 2 Satz 4 EnergieStV mit Wirkung zum 1.1.2018 aufgehoben wurde. 
3. Deshalb kann offenbleiben, ob die EuGH-Rechtsprechung zum unionsrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz dahingehend zu verstehen sein kann, dass der Antragsfrist 
des § 96 Abs. 2 Satz 3 EnergieStV keine die Entlastung ausschließende Wirkung mehr 
zukommen darf. 
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4. Im Falle der nachträglichen Besteuerung von nachweislich unversteuert bezogener Ware 
gilt das Energieerzeugnis nicht bereits mit seiner Verwendung als nachweislich versteuert 
gemäß § 52 Abs. 1 EnergieStG. Entsprechend beginnt der Lauf der Festsetzungsfrist des § 
169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO erst mit der Bekanntgabe der nachträglichen Steuerfestsetzung, § 
170 Abs. 1 AO i.V.m. § 155 Abs. 4 AO. (Parallelentscheidung zu 4 K 113/18). 

Urteil vom 22.5.2020 (4 K 85/19), Revision eingelegt, Az. des BFH VII R 26/20. 
 
1. Die steuerbefreite Verwendung von Bunkerdiesel zum Betrieb eines Hopperbaggers 
bedarf des Vorliegens einer Einzelerlaubnis nach § 24 Abs. 2 Satz 1 EnergieStG. Die 
allgemeine Erlaubnis nach § 55 EnergieStV gilt gemäß Nr. 3, 3.1 der Anlage 1 zur EnergieStV 
wegen der Einreihung des Hopperbaggers in Position 8905 KN nicht. 
2. Das EnergieStG schließt die Steuerbefreiung mithin aufgrund eines Verstoßes gegen 
Formvorschriften aus. Angesichts der parallel bestehenden Möglichkeit der Steuerentlastung 
nach § 52 EnergieStG liegt indes kein Verstoß gegen den unionsrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vor. (Parallelentscheidung zu 4 K 85/19). 

Urteil vom 22.5.2020 (4 K 113/18), rechtskräftig. 
 
1. Die steuerbefreite Verwendung von Dieselkraftstoff zum Betrieb eines Hopperbaggers 
bedarf des Vorliegens einer Einzelerlaubnis nach § 24 Abs. 2 Satz 1 EnergieStG. Die 
allgemeine Erlaubnis nach § 55 EnergieStV gilt gemäß Nr. 3, 3.1 der Anlage 1 zur EnergieStV 
wegen der Einreihung des Hopperbaggers in Position 8905 KN nicht. 
2. Das EnergieStG schließt die Steuerbefreiung mithin aufgrund eines Verstoßes gegen 
Formvorschriften aus. Angesichts der parallel bestehenden Möglichkeit der Steuerentlastung 
nach § 52 EnergieStG liegt indes kein Verstoß gegen den unionsrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vor. (s.a. 4 K 113/17 und 4 K 85/19). 

Urteil vom 22.6.2020 (4 K 144/17), Revision eingelegt, Az. des BFH VII R 36/20. 
 
1. Zu der Frage, ob ein typischerweise nach Vorerwärmung in Dieselaggregaten verwendetes 
anderes Energieerzeugnis wie Dieselkraftstoff oder wie schweres Heizöl zu besteuern ist. 
2. Die Ähnlichkeitsprüfung des § 2 Abs. 4 EnergieStG für andere Energieerzeugnisse setzt 
Art. 2 Abs. 3 RL 2003/96/EG um. Deshalb ist § 2 Abs. 4 EnergieStG erforderlichenfalls 
unionsrechtskonform auszulegen.  
3. Anhang I Tabelle A der RL 2003/96/EG sieht keinen Mindeststeuerbetrag für als 
Kraftstoff verwendetes schweres Heizöl vor. Deshalb kann sich der Ähnlichkeitsvergleich 
im konkreten Fall nicht auf schweres Heizöl beziehen. 

Urteil vom 31.7.2020 (4 K 71/18), Revision eingelegt, Az. des BFH VII R 45/20. 
 
1. Der unwillkürliche Austritt von Energieerzeugnissen als Leckage aus einer Rohrleitung ist 
als Überführung in den steuerrechtlich freien Verkehr im Sinne der Entnahme 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren aus dem Verfahren der Steueraussetzung gemäß § 8 Abs. 
1 Satz 1 EnergieStG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 lit. a) RL 2008/118/EG anzusehen. 
2. Das EuGH-Urteil vom 18.5.2017 in der Rechtssache C-154/16, Latvijas Dzelzcels, zur 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie RL 2006/112/EG lässt sich nicht auf die 
Verbrauchsteuersystemrichtlinie RL 2008/118/EG übertragen. Kein (ungeschriebenes) 
Tatbestandsmerkmal für die Verbrauchbesteuerung ist der tatsächliche und 
zweckentsprechende Verbrauch der steuerpflichtigen Ware. 
3. Nach der EuGH-Rechtsprechung stehen die Begriffe des unvorhersehbaren Ereignisses 
und der höheren Gewalt im Geltungsbereich der Verbrauchsteuersystemrichtlinie unter 
gleichermaßen strengen Voraussetzungen, und der Begriff des unvorhersehbaren Ereignisses 
ist eng auszulegen. 
4. Die Vergünstigung des § 8 Abs. 1a EnergieStG steht unter der Voraussetzung, dass ein 
Steuerlagerinhaber das Bestehen von außerhalb seiner Sphäre liegenden Umständen 
nachweist, die ungewöhnlich und unvorhersehbar sind und deren Folgen trotz aller 
aufgewandten Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können. Die Voraussetzungen der 
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Unvorhersehbarkeit sind nicht bereits dann erfüllt, wenn der Betreiber nachweislich die 
geltenden technischen Vorschriften eingehalten hat. Eine genügende Sorgfalt verlangt 
zusätzlich ein am aktuellen Stand der Technik orientiertes ständiges aktives Verhalten, 
das auf die Identifizierung und Bewertung potenzieller Risiken gerichtet ist, sowie die 
Fähigkeit, angemessene und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um dem Eintritt solcher 
Risiken vorzubeugen. 

Urteil 5.8.2020 (4 K 109/16), rechtskräftig. 
 

Erbschaftsteuer 
 
§ 6 Abs. 4 ErbStG verhindert, dass sich durch die Jastrow'sche Klausel eine Beteiligung der 
Schlusserben am Nachlass der Erstverstorbenen erreichen lässt. 

Urteil vom 21.2.2020 (3 K 191/18), NZB eingelegt, Az. des BFH II B 35/20. 
 

FGO/AO 
 
Der Antrag auf einstweilige Anordnung der vorläufigen Einstellung der Vollstreckung aus 
einem Kindergeldrückforderungsbescheid kann nicht auf die mögliche sachliche oder 
örtliche Unzuständigkeit der Agentur für Arbeit Recklinghausen (Inkasso-Service) gestützt 
werden. Denn die Vollstreckung wird in eigener Verantwortung durch die zuständigen 
Hauptzollämter betrieben (Abschnitt V 32.2 Abs. 1 Satz 2 DA-KG 2019). 

Beschluss vom 2.3.2020 (6 V 4/20), rechtskräftig. 
 

FGO/Gewerbesteuer 
 
Bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Steuerbescheids nur bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt des Eilverfahrens und fallen sie später wegen einer rückwirkenden 
Gesetzesänderung weg, ist Aufhebung der Vollziehung für den Zeitraum anzuordnen, in dem 
die Zweifel bestanden. 
2. Das Entstehen von Säumniszuschlägen und die Zahlung der Gewerbesteuer stellen jeweils 
auch Vollziehungen des Gewerbesteuermessbetragsbescheids dar. 
3. Die rückwirkende Anwendung von § 7 Satz 3 durch § 36 Abs. 3 Satz 1 GewStG in der 
Fassung des EmoFöuaÄndG ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Beschluss vom 8.1.2020 (6 V 270/19), Beschwerde eingelegt, Az. des BFH IV B 9/20 
 

Grunderwerbsteuer 
 
Die Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs i.S. des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG setzt 
die zivilrechtliche Aufhebung des ursprünglichen Vertrages voraus. Hieran fehlt es, wenn ein 
Vertrag über insgesamt sechs Grundstücke formal aufgehoben und im unmittelbaren 
Anschluss ein neuer Kaufvertrag mit der bisherigen Erwerberin, einer GmbH, über vier 
Grundstücke und ein weiterer Kaufvertrag mit einer z.T. gesellschafteridentischen GbR über 
zwei Grundstücke geschlossen wird, wobei ohne weitere inhaltliche Änderungen der 
ursprüngliche Kaufpreis anteilig aufgeteilt wird und alle Verträge identische aufschiebende 
Bedingungen enthalten. Dies ist vielmehr als eine Vertragsänderung in Bezug auf die GmbH 
und eine Vertragsübernahme in Bezug auf die GbR auszulegen. 

Urteil vom 7.8.2020 (3 K 171/19), rechtskräftig. 
 

Kindergeld 
 
Die Zuständigkeitskonzentrationen zur Entscheidung über Erlassverfahren in 
Kindergeldangelegenheiten bei der Agentur für Arbeit Recklinghausen - Inkasso-Service - 
und bei der Familienkasse Nordrhein-Westfalen Nord sind rechtlich nicht zu beanstanden. 

Urteil vom 27.1.2020 (6 K 202/19), rechtskräftig. 
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Gemäß § 32 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 lit. c EStG wird ein Kind berücksichtigt, wenn es eine 
Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen kann. Dies gilt auch dann, wenn 
das Kind infolge einer Erkrankung gehindert ist, sich ernstlich um eine Berufsausbildung 
zu bemühen. 

Urteil vom 17.1.2020 (5 K 24/19), Revision eingelegt, Az. des BFH III R 13/20 
(Parallelverfahren zu III R 42/19 und III R 49/18). 
 

Körperschaftsteuer 
 
1. Macht eine GmbH Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Subunternehmer-
rechnungen geltend, bedarf es des Nachweises, dass den Rechnungen ein tatsächlicher 
Leistungsaustausch zugrunde liegt, anderenfalls ist von einer gesellschaftsrechtlichen 
Veranlassung auszugehen und der entsprechende Abzugsbetrag als vGA außerbilanziell zu 
korrigieren. Die grundsätzlich die Finanzbehörde treffende Feststellungslast für das Vorliegen 
einer vGA tritt hinter die vorrangige Frage nach der betrieblichen Veranlassung des geltend 
gemachten Aufwandes zurück. 
2. Ist gänzlich ungewiss, ob der Steuerpflichtigen tatsächlich für erlangte Fremdleistungen 
Aufwand entstanden ist, weil beispielsweise vom Finanzamt anerkannte Rechnungen über 
Subunternehmerleistungen für dasselbe Bauvorhaben vorliegen, kommt auch eine 
Schätzung von zusätzlichem Personalaufwand nicht in Betracht. 

Urteil vom 27.11.2019 (2 K 111/17), rechtskräftig. 
 
Kann eine GmbH substantiiert belegen, dass sie Forderungen aus der Inanspruchnahme von 
Subunternehmerleistungen ausgesetzt ist bzw. solche Forderungen durch einen tatsächlichen 
betrieblichen Mittelabfluss (z.B. Überweisung) beglichen hat, streitet dies für einen 
Betriebsausgabenabzug gemäß § 4 Abs. 4 EStG; kann im Gegenzug die Finanzbehörde 
substantiiert darlegen, dass ein tatsächlicher Leistungsaustausch zwischen GmbH und 
Subunternehmer nicht stattgefunden, die GmbH mithin Scheinrechnungen beglichen hat, 
kann dies den Ansatz einer vGA rechtfertigen. 

Beschluss vom 28.2.2020 (2 V 114/19), rechtskräftig. 
 
1. Eine finanzielle Eingliederung liegt bei einer Verschmelzung des Organträgers auf einen 
anderen Rechtsträger auch bei abweichendem Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft vor. 
2. Der Körperschaftsteuerbescheid ist ein Folgebescheid zum Feststellungsbescheid nach 
§ 14 Abs. 5 KStG. 

Gerichtsbescheid vom 4.9.2020 (6 K 150/18), Revision eingelegt, Az. des BFH I R 36/20. 
 

Prozessrecht 
 
Werden fristwahrende Schriftsätze elektronisch über das besondere Anwaltspostfach 
übermittelt, so erfordert eine wirksame Kontrolle Maßnahmen, die hinreichend sicherstellen, 
dass die richtigen Dokumente dem richtigen (= zuständigen) Gericht übermittelt werden. 

Urteil vom 25.5.2020 (4 K 102/19), rechtskräftig. 
 

Steuerberatungsgesetz 
 
Zur gerichtlichen Kontrolle von Prüfungsentscheidungen für die Zulassung zum Steuerberater 
und zum Überdenkungsverfahren. 

Urteil vom 24.10.20188 (1 K 24/16), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 194/18; Revision 
zugelassen, Az. des BFH VII R 10/20. 
 

                                            
8 nachträglich zur Veröffentlichung frei gegeben. 
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Die vorgezogene Ankündigung der Restschuldbefreiung gemäß § 287a InsO kann 
allenfalls nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens die Vermutung des Vermögensverfalls 
eines Steuerberaters (§ 46 Abs. 2 Nr 4 StBerG) widerlegen. 

Urteil vom 21.1.2020 (6 K 232/19), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 36/20. 
 

Stromsteuer 
 
1. Eine Verklammerung von Rohbiogasmotoren mit im selben baulichen Objekt und an 
einem Standort befindlichen Erdgasmotoren liegt unter den Umständen des Einzelfalls nicht 
vor. Weder handelt es sich um eine Anlage in Modulbauweise nach § 12b Abs. 1 S. 2 StromStV 
noch sind die Stromerzeugungseinheiten im Sinne des § 12b Abs. 1 S. 1 StromStV in sonstiger 
Weise unmittelbar miteinander verbunden.  
2.Der Stromsteuerbefreiung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG steht in diesem Fall nicht 
entgegen, dass zusätzlich der Input der Stromerzeugung - das Rohbiogas - gemäß § 28 
EnergieStG von der Energiesteuer befreit ist. 

Gerichtsbescheid vom 21.8.2019 (4 K 231/16), Revision eingelegt, Az. des BFH VII R 30/19. 
 

Umsatzsteuer 
 
Eine unternehmerische bzw. wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuerrechts 
ist zu verneinen, wenn innerhalb von zwei Jahren zwar zehn KFZ angeschafft werden, über 
einen längeren Zeitraum aber lediglich zwei Fahrzeuge weiterveräußert werden und ein 
händlerähnliches Auftreten am Markt nicht dargetan wird. 

Urteil vom 16.10.2019 (2 K 312/17), rechtskräftig. 
 
EuGH-Vorlage: 
Steht Art. 167 MwStSysRL einer nationalen Regelung entgegen, nach der das Recht zum 
Vorsteuerabzug auch dann bereits im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes entsteht, 
wenn der Steueranspruch gegen den Leistenden nach nationalem Recht erst bei 
Vereinnahmung des Entgelts entsteht? 

Vorlage-Beschluss 10.12.2019 (1 K 337/17), Az. EuGH C-9/20. 
 
Dienstleistungskommission - Leistungserbringer bei In-App-Verkäufen über eine Internet-
Plattform - Abgrenzung zwischen Vermittlung und Eigenhandel - Verfahrensrechtliche 
Abgrenzung zwischen anfechtbarem Zweitbescheid und lediglich wiederholender Verfügung. 
Die Grundsätze der sogen. Ladenrechtsprechung sind auch auf sogen. In-App-Käufe aus 
Spielen auf mobilen Endgeräten (insbes. Smartphones) anwendbar. 

Urteil vom 25.02.2020 (6 K 111/18), Revision eingelegt Az. des BFH XI R 10/20. 
 
Das Vorstandsmitglied einer öffentlich-rechtlich organisierten Berufskammer ist nicht 
selbständig im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG, Art. 9 Abs. 1 MwStSystRL für die Kammer 
tätig und damit kein Unternehmer, wenn er nicht im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung tätig wird und kein Vergütungsrisiko trägt. 

Urteil vom 8.9.2020 (6 K 131/18), rechtskräftig. 
 
1. Für die Unternehmereigenschaft genügt es, wenn ein Grundstück nicht nur erworben, 
sondern auch hergerichtet und vermietet werden soll. In diesem Fall ist das Merkmal der 
Nachhaltigkeit gegeben. 
2. Bei der Frage, wo ein Leistungsaustausch stattgefunden hat, folgt das 
Umsatzsteuerrecht grundsätzlich dem Zivilrecht. Trägt das Finanzamt eine tatsächliche 
Überlagerung der zivilrechtlichen Leistungsbeziehungen vor, trifft es die Feststellungslast. 

Urteil vom 24.9.2020 (6 K 298/19), rechtskräftig. 
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Verfahrensrecht/FGO 
 
Die Zulässigkeit der nachträglichen subjektiven Klagehäufung (Beteiligtenbeitritt) gemäß 
§ 67 Abs. 1 FGO ist nicht von der Zulässigkeit der ursprünglich erhobenen Klage abhängig. 

Beschluss vom 28.08.2020 (4 K 223/14), rechtskräftig. 
 

Zollrecht 
 
1. Das Ungültigwerden einer vZTA während des gerichtlichen Verfahrens wegen Zeitablaufs 
führt nicht zum Entfallen des Klagegegenstands und zur Erledigung des Rechtsstreits in der 
Hauptsache. Die vZTA verliert ihre Wirksamkeit nur ex nunc und bleibt für den Zeitraum von 
ihrem Erlass bis zum Ungültigwerden wirksam. Das Verpflichtungsbegehren eines Klägers ist 
daher für diesen Zeitraum nicht erloschen.  
2. Zum Einzelfall, in dem die Funktion eines Impulsgenerators zur transkutanen elektrischen 
Nervenstimulation (TENS) in die Unterposition 8543 7090 KN und nicht als medizinisches 
Gerät zur Nervenreizung in die Unterposition 9018 9075 KN einzureihen ist.  
3. Die Funktion eines Impulsgenerators zur sog. "Elektromassage" ist nicht in die 
Unterposition 9019 1090 KN, sondern in die Unterposition 8543 7090 KN einzureihen. Bei der 
"Elektromassage" fehlt es an der notwendigen mechanischen Einwirkung auf die Haut. 
4. Die Funktion eines Impulsgenerators zur elektrischen Muskelstimulation (EMS) ist in die 
Unterposition 8543 7090 KN einzureihen. 

Urteil vom 19.11.2019 (4 K 47/15), rechtskräftig. 
 
1. Zur Rechtsmissbräuchlichkeit von Vertragsgestaltungen, mit denen Unternehmen auf 
dem Binnenmarkt Waren vermarkten können, die zuvor von einem anderen Unternehmen 
unter Ausnutzung von dessen Importlizenz eingeführt wurden. 
2. Zur Erkennbarkeit rechtsmissbräuchlicher Fallgestaltungen nach dem Urteil des EuGH vom 
13.03.2014 (C-155/13, SICES u.a.). 

Urteil vom 19.11.2019 (4 K 55/17), rechtskräftig. 
 
1. Die jüngere Rechtsprechung des EuGH zur Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer 
(insbesondere die Rechtssache Federal Express) ist auch auf das vorschriftswidrige 
Verbringen von Waren, die für einen anderen Mitgliedstaat bestimmt sind, anwendbar, wenn 
diese im Erhebungsmitgliedstaat beschlagnahmt werden. 
2. Einfuhrumsatzsteuer entsteht nur, wenn eine Ware vor der Sicherstellung im 
Erhebungsgebiet dort in den Wirtschaftskreislauf der EU eingegangen ist. Dies setzt eine 
über den Transit hinausgehende Behandlung der Ware voraus, die zur Entstehung eines 
steuerbaren Umsatzes geführt hat oder führen würde. 
3. Zigaretten, die nach 50 Minuten im Transit in einen anderen Mitgliedstaat im 
Erhebungsmitgliedstaat beschlagnahmt wurden, sind nicht in den Wirtschaftskreislauf der 
Union eingegangen. 
4. Zigaretten, die im Erhebungsmitgliedstaat zwischengelagert wurden, sind dort in den 
Wirtschaftskreislauf eingegangen, auch wenn sie zu einem unbestimmten späteren Zeitpunkt 
in einen anderen Mitgliedstaat weitertransportiert werden sollten. 
5. Zur Übernahme der tatsächlichen Feststellungen eines strafgerichtlichen Urteils. 
6. Von der Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer ist nicht in sinngemäßer Anwendung der Art. 
867a Abs. 1 ZK-DVO und Art. 98 Abs. 1 Buchst. a ZK i.V.m. § 21 Abs. 2 Halbs. 1 UStG 
abzusehen.  
7. Die jüngere Rechtsprechung des EuGH zur Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer 
(insbesondere die Rechtssache Federal Express) ist nicht auf die Entstehung der 
Tabaksteuer anwendbar. Die Tabaksteuer entsteht auch dann, wenn ein Eingang der 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren in den Wirtschaftskreislauf der Union nur unmittelbar 
bevorsteht. 
8. Von der Erhebung der Tabaksteuer ist nicht in sinngemäßer Anwendung der Art. 867a Abs. 
1 ZK-DVO und Art. 98 Abs. 1 Buchst. a ZK i.V.m. § 21 Satz 1 TabStG 1992 abzusehen. 
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Urteil vom 14.1.2020 (4 K 123/15), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 46/20. 
 
EuGH-Vorlage: 
1. Sind die Erläuterungen zur Unterposition 1521 9099 der Kombinierten Nomenklatur 
anwendbar, soweit darin das Wort „geschmolzen“ verwendet wird?  
2. Falls die erste Vorlagefrage verneint werden sollte: Ist der Begriff „roh“ im Sinne der 
Unterposition 1521 9091 der Kombinierten Nomenklatur so auszulegen, dass Bienenwachs, 
das im Ausfuhrland eingeschmolzen worden ist und von dem anlässlich des Einschmelzens 
Fremdkörper mechanisch abgeschieden wurden, wobei noch Fremdkörper im Bienenwachs 
verbleiben, in diese Unterposition einzureihen ist? 

Vorlage-Beschluss vom 14.4.2020 (4 K 141/17), Az. EuGH C-197/20. 
 
EuGH-Vorlage: 
1. Sind die Erläuterungen zur Unterposition 1521 9099 der Kombinierten Nomenklatur 
anwendbar, soweit darin das Wort „geschmolzen“ verwendet wird?  
2.Falls die erste Vorlagefrage verneint werden sollte: Ist der Begriff „roh“ im Sinne der 
Unterposition 1521 9091 der Kombinierten Nomenklatur so auszulegen, dass Bienenwachs, 
das im Ausfuhrland eingeschmolzen worden ist und von dem anlässlich des Einschmelzens 
Fremdkörper mechanisch abgeschieden wurden, wobei noch Fremdkörper im Bienenwachs 
verbleiben, in diese Unterposition einzureihen ist? 

Vorlage-Beschluss vom 14.4.2020 (4 K 146/17), Az. EuGH C-216/20. 
 
1. Abgrenzung zwischen Verstößen gegen Verpflichtungen in Bezug auf die Lagerung und das 
Entziehen von Waren aus der zollamtlichen Überwachung. 
2. Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK könnte so ausgelegt werden, dass es auch jenseits der in 
Art. 103 UZK-DelVO genannten Fallgruppen Fälle geben kann, bei denen sich der Verstoß 
nicht auf die Abwicklung des Zolllagerverfahrens ausgewirkt hat.  
3. Eine Täuschung i.S.v. Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziffer. ii UZK oder Art. 124 Abs. 6 UZK kann 
auch durch Unterlassen erfolgen. 
4. Die Täuschungsabsicht wird nicht durch den objektiven Pflichtverstoß indiziert, sondern 
muss im Einzelfall festgestellt werden. 
5. Gegen einen Täuschungsversuch und für einen fahrlässigen Rechtsirrtum spricht es, wenn 
es ohne erheblichen Mehraufwand in zollrechtskonformer Weise möglich gewesen wäre, den 
vom Wirtschaftsteilnehmer gewünschten Erfolg - im Streitfall: Direkttransport einer Ware zur 
Messe in Stadt A ohne vorherige Einlagerung in Stadt B - zu erreichen. 
6. Eine im Rahmen des Zolllagerverfahrens zulässige Verwendung - im Streitfall: Ausstellung 
von Ware auf einer Messe - ist keine Verwendung i.S.v. Art. 124 Abs. 1 Buchst. k. 
7. Solange sich Waren im Zolllagerverfahren befinden, können sie - trotz einer 
Pflichtverletzung gem. Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Variante 5 UZK - nicht im mehr-
wertsteuerrechtlichen Sinne eingeführt sein. 
8. Für die Aussetzung der Vollziehung von Verzugszinsen gemäß Art. 114 UZK muss keine 
Sicherheit geleistet werden. 
9. Das Absehen von der Sicherheitsleistung für die Einfuhrumsatzsteuer gem. § 21 Abs. 3 
UStG gilt auf Aussetzung Vollziehung. 

Beschluss vom 29.4.2020 (4 V 27/20), rechtskräftig. 
 
1. Die Täuschungsabsicht wird nicht durch den objektiven Pflichtverstoß indiziert, sondern 
muss im Einzelfall festgestellt werden. 
2. Die Zurechnungskriterien, die der EuGH in der Rs. Ultra-Brag zu Art. 212a ZK und Art. 202 
Abs. 3 Anstrich 1 ZK aufgestellt hat (Urteil vom 25. Januar 2017, C-679/15, Rn. 39), gelten 
auch für Art. 86 Abs. 6 UZK. 
3. Eine Täuschung i.S.v. Art. 86 Abs. 6 UZK kann auch durch Unterlassen erfolgen. 
4. Für die Aussetzung der Vollziehung von Verzugszinsen gemäß Art. 114 UZK muss 
keine Sicherheit geleistet werden. 
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5. Das Absehen von der Sicherheitsleistung für die Einfuhrumsatzsteuer gem. § 21 Abs. 3 
UStG gilt auch für die Aussetzung der Vollziehung. 
6. Die Einfuhrumsatzsteuer auf ein Flugzeug, das ohne Passagiere und ohne Befreiung vom 
Zollflugplatzzwang aus einem Drittland kommend auf einen deutschen Flugplatz landet, der 
kein Zollflugplatz ist, entsteht erst, wenn es mit einem Passagier, der das Flugzeug gechartert 
bzw. gemietet hat, wieder in Richtung Kopenhagen abhebt (Weiterführung von FG München, 
Urteile vom 9. April 2019, 14 K 2649/16 und 14 K 408/17). 
7. Die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 2, 8 Abs. 2 Nr. 1 UStG ist auf das vorschriftswidrige 
Verbringen gem. Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 1 UZK analog nicht anwendbar. 

Beschluss vom 4.5.2020 (4 V 28/20), rechtskräftig. 
 
1. Kosten, die dem Käufer durch die Beauftragung von inländischen Werbeagenturen für die 
Erstellung von Druckdateien entstanden sind, wenn der Käufer dem Verkäufer die 
Druckdateien kostenlos zur Verfügung stellt, um Aufklebeetiketten für die 
Einzelhandelsverpackungen der Einfuhrwaren herzustellen, bei der Ermittlung des Zollwertes 
nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. a) ii) ZK zollwerterhöhend zu berücksichtigen. 
2. Derartige Gestaltungskosten können weder unmittelbar nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. b) iv) 
ZK noch in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus dieser Vorschrift als nicht 
zollwerterhöhend bewertet werden. 

Urteil vom 18.6.20199 (4 K 179/16), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 89/19; Revision 
zugelassen, Az. des BFH VII R 7/20. 
 
1. Kosten, die dem Käufer durch die Beauftragung von inländischen Werbeagenturen für die 
Erstellung von Druckdateien entstanden sind, sind, wenn der Käufer dem Verkäufer die 
Druckdateien kostenlos zur Verfügung stellt, um Aufklebeetiketten für die 
Einzelhandelsverpackungen der Einfuhrwaren herzustellen, bei der Ermittlung des Zollwertes 
nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. a) ii) ZK zollwerterhöhend zu berücksichtigen. 
2. Derartige Gestaltungskosten können weder unmittelbar nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. b) iv) 
ZK noch in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus dieser Vorschrift als nicht 
zollwerterhöhend bewertet werden. 

Urteil vom 18.6.201910 (4 K 178/16), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 91/19; Revision 
zugelassen, Az. des BFH VII R 9/20. 
 
Es besteht kein Anspruch auf Korrektur einer Zollanmeldung, um die Voraussetzungen von 
Art. 220 Abs. 2 Buchst. b ZK -Einhaltung aller geltenden Vorschriften über die Zollanmeldung- 
nachträglich herzustellen, wenn bereits eine Nacherhebung stattgefunden hat, in der statt der 
Angaben, deren Berichtigung beantragt wird, bereits die zutreffenden Angaben zugrunde 
gelegt worden sind. 

Urteil vom 6.5.2020 (4 K 8/16), rechtskräftig. 
 
1. Das Tatbestandsmerkmal „Einhaltung aller geltenden Vorschriften über die 
Zollanmeldung“ in Art. 220 Abs. 2 Buchst. b Unterabs. 1 ZK ist nicht auf irrtumskausale 
Verstöße beschränkt. 
2. Verstöße, die sich unter keinem denkbaren Gesichtspunkt auf die Höhe der 
Einfuhrabgaben auswirken können, stehen der Erfüllung des Tatbestandsmerkmals 
„Einhaltung aller geltenden Vorschriften über die Zollanmeldung“ in Art. 220 Abs. 2 Buchst. b 
Unterabs. 1 ZK nicht entgegen. 

Urteil vom 6.5.2020 (4 K 34/15), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 68/20. 
 

                                            
9 nachträglich zur Veröffentlichung frei gegeben. 
10 nachträglich zur Veröffentlichung frei gegeben. 
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1. Das Tatbestandsmerkmal „Einhaltung aller geltenden Vorschriften über die 
Zollanmeldung“ in Art. 220 Abs. 2 Buchst. b Unterabs. 1 ZK ist nicht auf irrtumskausale 
Verstöße beschränkt. 
2. Verstöße, die sich unter keinem denkbaren Gesichtspunkt auf die Höhe der Einfuhrabgaben 
auswirken können, stehen der Erfüllung des Tatbestandsmerkmals „Einhaltung aller geltenden 
Vorschriften über die Zollanmeldung“ in Art. 220 Abs. 2 Buchst. b Unterabs. 1 ZK nicht 
entgegen. 
3. Verstöße gegen einfuhrumsatzsteuerrechtliche Vorschriften - im Streitfall die Angabe des 
Verfahrenscodes 42 statt 40 bei der Zollanmeldung - stehen der Erfüllung des 
Tatbestandsmerkmals „Einhaltung aller geltenden Vorschriften über die Zollanmeldung“ in Art. 
220 Abs. 2 Buchst. b Unterabs. 1 ZK nicht entgegen. 

Urteil vom 6.5.2020 (4 K 116/15), rechtskräftig. 
 
1. Für eine Polsterung oder Füllung im Sinne der Position 9404 KN sah das Tarifrecht auch 
vor Einfügung der Zusätzlichen Anmerkung 1 zu Kapitel 94 KN keine Mindestdicke vor. 
2. Mitgliedstaatliche Vorschriften (hier: Dienstanweisungen) sind nicht anwendbar, soweit 
sie gegen Unionsrecht verstoßen. 
3. Zur Abgrenzung der Positionen 6307 (andere konfektionierte Waren aus Spinnstoffen, aus 
Gewirken), 9503 (Spielzeug) und 9404 KN (Bettausstattung ähnliche Waren). 

Urteil vom 1.9.2020 (4 K 19/17), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 130/20. 
 
EuGH-Vorlage: 
Ist ein Verstoß gegen das Unionsrecht als Voraussetzung des vom EuGH entwickelten 
unionsrechtlichen Zinsanspruchs auch gegeben, wenn eine mitgliedstaatliche Behörde eine 
Abgabe unter Anwendung des Unionsrechts festsetzt, ein mitgliedstaatliches Gericht jedoch 
später feststellt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für die Erhebung der Abgabe nicht 
vorliegen?  

Vorlage-Beschluss vom 1.9.2020 (4 K 14/20), EuGH C-419/20. 
 
EuGH-Vorlage: 
Ist ein Verstoß gegen das Unionsrecht als Voraussetzung des vom EuGH entwickelten 
unionsrechtlichen Zinsanspruchs auch gegeben, wenn eine mitgliedstaatliche Behörde eine 
Abgabe unter Verletzung rechtsgültiger Vorschriften des Unionsrechts festsetzt und ein 
mitgliedstaatliches Gericht diesen Verstoß gegen das Unionsrecht feststellt? 

Vorlage-Beschluss vom 1.9.2020 (4 K 67/18), EuGH C-427/20. 
 
EuGH-Vorlage: 
1. Besteht die unionsrechtliche Pflicht der Mitgliedstaaten, unter Verstoß gegen das Unions-
recht erhobene Abgaben zuzüglich Zinsen zu erstatten, auch in Fällen, in denen der Grund 
für die Erstattung nicht ein vom EuGH Verstoß der Rechtsgrundlage gegen das Unionsrecht, 
sondern eine vom Gerichtshof getroffene Auslegung einer (Unter-)Position der Kombinierten 
Nomenklatur ist?  
2. Sind die Grundsätze des vom EuGH entwickelten unionsrechtlichen Zinsanspruchs auch 
auf die Zahlung von Ausfuhrerstattungen, die die mitgliedstaatliche Behörde unter Verstoß 
gegen das Unionsrecht verweigert hat, übertragbar?  

Vorlage-Beschluss vom 20.8.2020 (4 K 56/18), EuGH C-415/20. 
 
1. Die Beschränkung einer Zollbeschau auf eine Teilbeschau in Form einer Stichprobe ist 
ermessensfehlerfrei, wenn der Anmelder die Ware in der Zollanmeldung als einheitlich 
beschaffen angemeldet hat und sich aus der Stichprobe alle einreihungsrelevanten Merkmale 
und Eigenschaften der Ware ergeben. 
2. Das Ergebnis einer Teilbeschau von Waren aus einer späteren Zollanmeldung kann für 
Waren aus einer früheren Zollanmeldung übernommen werden, wenn sich im Rahmen einer 
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nachträglichen Überprüfung der früheren Zollanmeldung ergibt, dass die Waren tariflich 
identisch sind. 
3. Zur Vereinbarkeit der VO (EG) Nr. 91/2009 mit höherrangigem Unionsrecht. 

Urteil vom 18.9.2020 (4 K 199/14), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 161/20. 
 
1. Die Vorschrift des Art. 116 Abs. 6 UAbs. 1 UZK findet auf die Anfechtung von 
Abgabenfestsetzungen im Rechtsbehelfsverfahren keine Anwendung. 
2. Die Regelung des Art. 116 Abs. 6 UAbs. 1 UZK ist erst auf die seit dem 1.5.2016 
entstandenen Zollschulden anwendbar. 
3. Durch die unionsrechtliche Normierung des Art. 116 Abs. 6 UAbs. 1 UZK sind allein 
Zinsansprüche auf Erstattungsbeträge ausgeschlossen, nicht aber auch Prozesszinsen, die 
sich aus dem Prozessrechtsverhältnis ergeben.  

Gerichtsbescheid vom 25.9.2020 (4 K 47/20), Revision eingelegt, Az. des BFH VII R 53/20. 
 
Die Erhebung von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer auf unversteuerte und unverzollte Zigaretten 
setzt voraus, dass das Hauptzollamt nachweist, dass die Zigaretten aus einem Drittland ins 
EU-Zollgebiet verbracht worden sind. 

Urteil vom 28.9.2020 (4 K 5/18), rechtskräftig. 
 
1. Eine Warnweste mit einer Hülle ist auch dann kein Zubehör für Kraftfahrzeuge, wenn 
sie in der Hülle steckend in der Fahrzeuginnenverkleidung untergebracht wird, sofern sie keine 
objektiven Merkmale hat, die sie als Ware ausweist, die erkennbar ausschließlich oder 
hauptsächlich für Waren der Kap. 86-88 KN bestimmt sind. 
2. Die AV 5 b S. 2 KN hat keinen Regelungsgehalt, der bei einer Einreihungsentscheidung 
einer mitgliedstaatlichen Zollbehörde zu beachten ist; die Vorschrift richtet sich nur an die 
Vertragsparteien des HS-Übereinkommens 
3. Die AV 5 b S. 2 KN gilt nur für Mehrwegverpackungen, also solche, die zur wiederholten 
Verwendung geeignet sind. 

Urteil vom 2.10.2020 (4 K 42/18), rechtskräftig. 
 

Zollrecht/Insolvenzrecht 
 
1. Ein finanzgerichtliches Verfahren, in dem die später insolvente Klägerin die Aufhebung 
eines Einfuhrabgabenbescheids, auf den noch keine Zahlungen erfolgt sind, begehrt, stellt 
einen insolvenzrechtlichen Passivprozess dar, da der Gläubiger ein Recht zu Lasten der 
Insolvenzmasse beansprucht. 
2. Ein solcher Passivprozess wandelt sich nicht dadurch in einen insolvenzrechtlichen 
Aktivprozess, dass die Klägerin vor ihrer Insolvenz aufgrund eines gerichtlichen AdV-
Verfahrens Sicherheiten an den Beklagten geleistet hat. 

Gerichtsbescheid vom 18.9.2020 (4 K 151/16), rechtskräftig. 
 

Zolltarifrecht 
 
1. Eine den "Unterlegscheiben ähnliche Ware" der Unterposition 7318 2900 der 
Kombinierten Nomenklatur muss einerseits einer Unterlegscheibe (Unterposition 7218 2200 
der Kombinierten Nomenklatur) ähnlich sein und andererseits Merkmale aufweisen, die sie 
von diesen Unterlegscheiben unterscheidet.  
2. Die Einreihung in die Unterposition 7318 2900 der Kombinierten Nomenklatur setzt voraus, 
dass die Ware eine Funktion erfüllt, die über die in der Erläuterung E) zur Position 7318 HS 
genannten Funktionen hinausgeht und dass diese zusätzliche Funktion in den objektiven 
Wareneigenschaften sichtbar ist. 

Urteil vom 8.5.2020 (4 K 195/16), rechtskräftig. 
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Waschtische und Waschbecken aus einem im Mineralgussverfahren hergestellten 
Verbundstoff aus ca. 45-50 GHT Kunststoffharzen (Acrylpolymere) und ca. 50-55 GHT 
mineralischen Stoffen (Kalziumkarbonat) werden nach der AV 3 b) der Kombinierten 
Nomenklatur nach dem Bestandteil eingereiht, der der Ware ihren wesentlichen Charakter 
verleiht. Dies ist bei den in Rede stehenden Waren der Kunststoff, weil er maßgeblich für die 
Formgebung und die Wareneigenschaften verantwortlich ist. 

Urteil vom 29.6.2020 (4 K 235/16), NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 96/20. 
 

Zweitwohnungssteuer 
 
Innerhalb einer Mietwohnung belegene Kanzleiräume, die zwar räumlich von den 
Wohnräumen abgegrenzt sind, aber keinen eigenen Zugang zum Hausflur haben, bilden mit 
den Wohnräumen eine einheitliche Wohnung im Sinne des § 2 Abs. 3 Satz 1 HmbZWStG. 

Urteil vom 05.02.2020 (3 K 233/19), NZB eingelegt, Az. des BFH VIII B 36/20. 
 
Es verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG, dass ein Vater, der mit seinem Kind und der 
Kindesmutter in nichtehelicher Lebensgemeinschaft in einer Familienwohnung 
(Hauptwohnung) in einer anderen Stadt wohnt und aus beruflichen Gründen in Hamburg eine 
Nebenwohnung anmietet, die er nicht überwiegend nutzt, anders als Ehegatten und 
Lebenspartner (vgl. § 2 Abs. 5 Buchst. c HmbZWStG) zur Hamburgischen 
Zweitwohnungsteuer herangezogen wird. 

Urteil vom 23.9.2020 (3 K 167/19), rechtskräftig. 
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